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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über staatliche Auszeichnungen.

Vom 22. Juli 1959
Auf Grund des § 13 der Verordnung vom 2. Oktober

1958 über staatliche Auszeichnungen (GBl. I S. 771) 
wird über die Verleihung der „Wanderfahne des Mini
sterrates der Deutschen Demokratischen Republik“ und 
des Ehrentitels „Brigade der kollektiven Aktivisten
arbeit“ im Jahre 1959 im Einvernehmen mit der Staat
lichen Plankommission und dem Bundesvorstand des 
FDGB als Übergangsregelung folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Die „Wanderfahne des Ministerrates der Deut

schen Demokratischen Republik“ wird im Jahre 1959 in 
den gleichen Industrie- und Volkswirtschaftszweigen 
wie im Jahre 1958, bzw. entsprechend den für das Jahr
1959 zwischen den Organen der staatlichen Verwaltung 
und den Zentralvorständen der Industriegewerkschaften 
und Gewerkschaften vereinbarten Industrie- und Volks
wirtschaftszweigen, verliehen.

(2) Der Ehrentitel „Brigade der kollektiven Aktivisten
arbeit“ wird an Brigaden, die im Jahre 1958 um diesen 
Ehrentitel kämpften, zu den festgelegten Bedingungen 
des Jahres 1953 verliehen.

§ 2
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft
Berlin, den 22. Juli 1959

Der Leiter
des Büros des Präsidiums des Ministerrates

P l e n i k o w s k i
Staatssekretär

Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Zahlung eines Ausgleichs
betrages an Mitglieder von Produktionsgenossen

schaften des Handwerks.
Vom 1. Juli 1959

Auf Grund des § 7 der Verordnung vom 28. Mai 1958 
über die Zahlung eines Ausgleichsbetrages an Mitglie
der von Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
(GBl. I S. 428) wird im Einvernehmen mit der Staat
lichen Plankommission folgendes bestimmt:

Zu § 1 der Verordnung:
§ 1

Die Zahlung des Ausgleichsbetrages an Mitglieder 
von Produktionsgenossenschaften des Handwerks er
folgt auch in den Jahren 1959 und 1960 nach den 
Grundsätzen der Verordnung.

Zu § 2 der Verordnung:
§ 2

Die gemäß § 2 der Verordnung von den Räten der 
Kreise durchzuführende Überprüfung soll sich nur auf 
die Frage beziehen, welchen Produktionsgenossenschaf
ten des Handwerks auch in den Jahren 1959 und 1960 
die Aufwendungen für Ausgleichszahlungen aus dem 
Staatshaushalt zu erstatten sind.

Zu § 4 Abs. 2 der Verordnung:
§ 3

(1) Für die Jahre 1959 und 1960 erfolgt eine Er
stattung der

a) an die Mitglieder der Produktionsgenossenschaf
ten des Handwerks gezahlten Ausgleichsbeträge,

b) an die Beschäftigten von Produktionsgenossen
schaften des Handwerks (Nichtmitglieder) gezahl
ten Lohnzuschläge auf Grund der Verordnung 
vom 28. Mai 1958 über die Zahlung eines Zu
schlages zum Lohn der Arbeiter und Angestellten 
bei Abschaffung der Lebensmittelkarten — Lohn
zuschlagsverordnung — (GBl. I S. 417),

c) an Mitglieder und Beschäftigte von Produktions
genossenschaften des Handwerks gezahlten Sperr- 
zonen-Sonderzuschläge auf Grund der Verordnung 
vom 28. Mai 1958 über die Zahlung von Sonder
zuschlägen an Arbeiter und Angestellte (GBl. I 
S. 425),

d) an Lehrlinge von Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks gezahlten Erhöhungsbeträge auf 
Grund der Verordnung vom 28. Mai 1958 über die 
Erhöhung der Lehrlingsentgelte (GBl. I S. 423)

aus dem Staatshaushalt durch die Räte der Kreise an 
solche Produktionsgenossenschaften des Handwerks, 
die nachweisen, daß das Bruttoeinkommen der Genos
senschaftsmitglieder im Durchschnitt im Jahre 1958 
bzw. 1959 unter 9600,— DM jährlich bzw. unter 
800,— DM monatlich betragen hat.

(2) Das im Jahre 1958 bzw. 1959 im Durchsdinitt er
zielte Bruttoeinkommen der Genossenschaftsmitglieder 
ist in der Weise festzustellen, indem die in diesem Jahr 
an das Kollektiv der Genossenschaftsmitglieder gezahlte 
Summe für Arbeitsvergütungen zuzüglich des aus
geschütteten Gewinnanteiles durch den für den Jahres
durchschnitt ermittelten Mitgliederstand zu teilen ist.

§ 4
(1) Produktionsgenossenschaften des Handwerks, die 

auf Grund des § 3 keinen Anspruch auf Erstattung der 
gezahlten Ausgleichsbeträge, Lohnzuschläge, Sperr- 
zonen-Sonderzuschläge und Erhöhungsbeträge für 
Lehrlingsentgelte haben, können bei Bestehen außer
ordentlicher Bedingungen einen begründeten Antrag 
auf Übernahme der gezahlten Beträge zu Lasten des 
Staatshaushaltes an den Rat des Kreises stellen

(2) Die Räte der Kreise sind ermächtigt, in begrün
deten Ausnahmefällen zu entscheiden, daß die gezahl
ten Ausgleichsbeträge, Lohnzuschläge, Sperrzonen- 
Sonderzuschläge und Erhöhungsbeträge für Lehrlings
entgelte zu Lasten des Staatshaushaltes übernommen 
werden, auch wenn ein Rechtsanspruch auf Erstattung 
gemäß § 3 nicht mehr gegeben ist.

§ 5
Bis zur Bekanntmachung dieser Durchführungs

bestimmung bereits an Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks für das Jahr 1959 gezahlte Erstattungs
beträge sind durch die Räte der Kreise auch dann nicht 
zurückzufordern, wenn gemäß § 3 eine Erstattung der 
gezahlten Ausgleichsbeträge, Lohnzuschläge, Sperr- 
zonen-Sonderzuschläge und Erhöhungsbeträge für 
Lehrlingsentgelte für das Jahr 1959 nicht mehr vorzu
nehmen war.

§ 8
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1959
Der Minister der Finanzen 

R u m p f* 1. DB (GBl. I 1958 S. 404)


